
Sehr geehrter Herr Scharpff, 
  
mit dieser E-Mail erhalten Sie vorab den Plakatiererlaubnis für Wahlwerbung im 
Rahmen der Bundestagswahl 2025. 
 
Der Bescheid geht Ihnen  noch gesondert auf dem Postweg zu. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathrin Spielbauer 
Wahlamt 
 
Stadt Starnberg 
Vogelanger 2 
82319 Starnberg 
 
Tel.: 08151 772-115 
E-Mail: wahlen@starnberg.de 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter https://www.starnberg.de  

Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr     7:30 - 12:00 Uhr 
Di und Do  14:00 - 16:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
  
 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=wahlen%40starnberg.de&popup=1%27,%27%27,%27width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes%27))
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.starnberg.de&data=02%7C01%7C%7C08f24f0585c74d6d93ac08d769d416bb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637094231942573142&sdata=nQf14ehXyMq%2FFRL6iwKaWOAtIoZ9Dtk92xlwu2PM%2Fh0%3D&reserved=0


Sehr geehrter Herr Scharpff, 
  

in Starnberg wurde die Plakatierverordnung geändert.  

Das Plakatieren ist nur noch auf den städtischen Wahlplakattafeln nach entsprechender Zuteilung eines 
Plakatfeldes möglich.  

Ihre E-Mail reicht mir grundsätzlich als Antrag hierfür aus, jedoch benötige ich bitte noch eine Adresse, 
an die ich die Plakatiergenehmigung schicken kann.  

Eine E-Mailadresse ist hier nicht ausreichend. 
  
Die geänderte Plakatierverordnung finden Sie unter: Plakatierverordnung__Stand_10.12.2024.pdf 
  
Sofern Sie mir eine Postadresse mitteilen, kann ich Ihnen im Laufe der Woche die Plakatiererlaubnis 
zukommen lassen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kathrin Spielbauer 
Wahlamt 
 

Stadt Starnberg 

Vogelanger 2 

82319 Starnberg 

 

Tel.: 08151 772-115 

E-Mail: wahlen@starnberg.de 

 

Besuchen Sie uns im Internet unter https://www.starnberg.de  

Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr     7:30 - 12:00 Uhr 
Di und Do  14:00 - 16:00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung 
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Verordnung der Stadt Starnberg über das Anbringen von Anschlägen und Plakaten 
der Stadt Starnberg 

(Plakatierungsverordnung) 
 

vom 28.05.2020 
 
Durchgeschrieben Fassung, zuletzt geändert durch Änderungsverordnung zur Verordnung über das 
Anbringen von Anschlägen und Plakaten der Stadt Starnberg vom 10.12.2024. 
 
 
Aufgrund des Art. 28 des Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG - (BayRS 2011-2-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236), erlässt die Stadt Starnberg 
folgende Verordnung:  
 

§ 1 Beschränkung von Anschlägen auf bestimmte Flächen 
 
(1) Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und zum Schutze von Natur-, Kunst- und 

Kulturdenkmälern dürfen Anschläge in der Öffentlichkeit nur an den hierfür von der Stadt zum 
Anschlag bestimmten und in der Anlage aufgeführten Plakatsäulen, Anschlagtafeln, 
Transparentstellen und Schaukästen angebracht werden. Insbesondere ist das Anbringen an 
Bäumen, Masten, Straßenschildern, Mauern, Zäunen und elektrischen Verteilerkästen nicht statthaft. 

 
(2) Vor Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie vor Bürgerentscheiden werden von der 

Stadt Anschlagtafeln aufgestellt, die ausschließlich für Wahlplakate bestimmt sind.  
 

(3) Ankündigungen von öffentlichen Einrichtungen der Stadt Starnberg fallen nicht unter den 
Geltungsbereich dieser Verordnung. 

 
 

§ 2 Begriffsbestimmung  
 
(1) Anschläge in der Öffentlichkeit sind Plakate, Zettel oder Tafeln, die an unbeweglichen 

Gegenständern wie Häusern, Mauern, Zäunen, Telegrafenmasten oder an beweglichen 
Gegenständen wie Ständern angebracht werden, wenn die Anschläge von einer nach Zahl und 
Zusammensetzung unbestimmten Menschenmenge – insbesondere vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus – wahrgenommen werden kann.  

 
(2) Die Vorschriften insbesondere der Straßenverkehrsordnung, des Bayerischen Straßen- und 

Wegegesetzes, des Bundesfernstraßengesetzes, der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des 
Baugesetzbuches bleiben unberührt.  

 
(3) Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung (Werbeanlagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayBO 

fallen somit nicht unter den Regelungsbereich dieser Verordnung.  
 
 

§ 3 Ausnahmen  
 
(1) Von der Beschränkung nach § 1 ausgenommen sind Bekanntmachungen, die von Eigentümern, 

dinglich Berechtigten, Pächtern oder Mietern von Anwesen oder Grundstücken an diesen in eigener 
Sache angeschlagen werden, und Plakate und Ankündigungen, die für Veranstaltungen durch 
örtliche Vereine und Verbände in den Schaufenstern ausgehängt werden. Auch ausgenommen sind 
sämtliche Anschläge von Behörden.  



 
(2) Von der Beschränkung nach § 1 ebenfalls ausgenommen sind Wahlplakate und ähnliche 

Werbemittel, die außerhalb der von der Stadt zum Anschlag bestimmten Plakattafeln  
(§ 1 Absatz 2), insbesondere an privaten Gartenzäunen, angebracht worden sind, in folgendem 
Umfang für 

 
a)  die zugelassenen politischen Parteien und Wählergruppen bei  

Europawahlen   6 Wochen vor dem Wahltermin  
Bundestagswahlen  6 Wochen vor dem Wahltermin  
Landtagswahlen   6 Wochen vor dem Wahltermin  
Kommunalwahlen   6 Wochen vor dem Wahltermin  

 
b)  die jeweiligen Antragsteller bei Volksbegehren für einen Zeitraum von vier Wochen vor dem 

Beginn bis zum Ende der Auslegung der Eintragungslisten,  
 
c) die jeweiligen vertretungsberechtigten Personen bei Bürgerbegehren für einen Zeitraum von 

sechs Wochen ab einer Anzeige bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde  
 
d) die jeweiligen Antragsteller und die jeweiligen politischen Parteien und Wählergruppen bei Volks- 

und Bürgerentscheiden für einen Zeitraum von sechs Wochen vor dem Abstimmungstermin.  
 
Diese Werbemittel müssen innerhalb einer Woche nach der Wahl wieder entfernt werden.  

 
(3) Der Antrag zur Plakatierung an den städtischen Plakattafeln ist bei der Stadt vor Beginn der 

Plakatierung einzureichen. Bei der Zuteilung der Plätze wird der Grundsatz der abgestuften 
Chancengleichheit angewandt. 

 
(4) Im Übrigen kann der Haupt- und Finanzausschuss oder der Stadtrat in besonderen Fällen – 

insbesondere anlässlich besonderer Ereignisse – im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen von den 
Beschränkungen des § 1 gestatten, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild oder ein Natur-, 
Kunst- oder Kulturdenkmal nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und Gewähr besteht, dass 
die Anschläge innerhalb einer gesetzten Frist wieder beseitigt werden. 

 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 1 ohne eine Ausnahmegenehmigung nach § 3 öffentlich Anschläge außerhalb der zugelassenen 
Flächen anbringt oder anbringen lässt.  
 
 

§ 5 Inkrafttreten – Geltungsdauer  
 
(1) Diese Verordnung am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre.  
 
  



Anlage zur Plakatierungsverordnung 
- Hausordnung – 

 
Vom 18.07.2017 

 
 
1. Standorte der Plakatanschlagtafeln und Litfaßsäulen:  
- Schlossberghalle  
- Ludwigstraße  
- Strandbadstraße  
- Bahnhof Nord  
- Stadtbücherei  
- Söckinger Straße / Josef-Fischhaber-Straße  
- Dampfschiffweg  
- Hanfelder Straße / Egerer Straße  
- Rheinlandstraße /Münchner Straße  
 
 
2. Standorte der Bannerplätze:  
- Münchner Straße Höhe Shell-Tankstelle  
- Hanfelder Straße Höhe Ortseingang  
- Münchner Straße Höhe Landratsamt Starnberg  
- Weilheimer Straße Höhe Ortseingang  
 
Die Plakatierungs- bzw. Banneranbringung erfolgt über die Stadt Starnberg.  
 
3. Wahltafeln:  
Die Felder auf den Wahlanschlagtafeln werden von der Stadt Starnberg - Wahlamt - eingeteilt und 
nummeriert. Die Parteien und Wählergruppen haben sich hierfür rechtzeitig mit dem Wahlamt in 
Verbindung zu setzen. Die genauen Standorte der Wahltafeln werden mit der Zuteilung mitgeteilt.  
 
 
Starnberg, 29.06.2020  
Stadt Starnberg  
 
 
Patrick Janik  
Erster Bürgermeister 


